
Klausur des 
 Vorstandes
Der	neu	gewählte	Vorstand	der	Säch-
sischen	 Landesärztekammer	 kam	
Mitte	September	2007	zu	einer	ers-
ten	 Klausursitzung	 zusammen,	 um	
Abseits	von	Protokoll	und	Formalien	
über	die	Ziele	und	Aufgaben	für	die	
Wahlperiode	2007/2011	zu	diskutie-
ren.	 Auf	 einer	 Klausur	 (claudere	 =	
abschließen,	 verschließen)	 werden	
Themen	 und	 Arbeitsfelder	 bespro-
chen,	 die	 in	 aller	 Regel	 nicht	 veröf-
fentlicht	werden.	Von	diesem	Grund-
satz	 soll	 etwas	 abgerückt	 werden.	
Der	 Vorstand	 hat	 sich	 in	 Bezug	 auf	
die	 Gesundheits-	 und	 Berufspolitik	
so	 einiges	 auf	 die	 Fahnen	 geschrie-
ben.	Und	bei	der	Gemengelage	der	
aktuellen	 Probleme	 war	 dies	 auch	
nicht	schwierig.	Zuerst	soll	es	verstär-
kte	 Interaktionen	 mit	 den	 Gesund-
heitspolitikern	auf	Bundes-	und	Lan-
desebene	geben.	Neben	der	Zuarbeit	
von	 Statements	 und	 Positionspapie-
ren	 wird	 es	 mit	 Blick	 auf	 das	 Wahl-
jahr	 2009	 (Bundes-	 und	 Landtags-
wahlen)	 zusätzliche	 Projekte	 geben.	
Dazu	gehört	unter	Umständen	auch	
eine	 Vorstandssitzung	 unter	 Beteili-
gung	 von	 Vertretern	 des	 Gesund-
heitsausschusses	 des	 Sächsischen	
Landtages	 oder	 Abgeordneten	 des	
Deutschen	 Bundestages.	 Außerdem	
beteiligt	 sich	 der	 Vorstand	 intensiv	
an	 der	 Erarbeitung	 eines	 Strategie-
papiers	 der	 deutschen	 Ärzteschaft.	

In	diese	Vorhaben	werden	wir	auch	
unser	Bündnis	Gesundheit	2000	 im	
Freistaat	Sachsen	einbeziehen.

Der	Ärztemangel	in	Sachsen	wird	mit	
allen	seinen	Facetten	viele	Arbeitsbe-
reiche	der	Vorstandstätigkeit	tangie-
ren.	Die	Sächsische	Landesärztekam-
mer	hat	frühzeitig	maßgeblich	dafür	
gesorgt,	 dass	 dieses	 Thema	 in	 der	
Öffentlichkeit	und	in	der	Politik	über-
haupt	wahrgenommen	wurde.	Und	
so	 wird	 es	 auch	 bleiben.	 Hauptziel	
aller	Maßnahmen	muss	es	sein,	den	
jungen	 Ärzten	 in	 Praxis	 und	 Klinik	
eine	Perspektive	zu	bieten,	damit	sie	
hier	bleiben.	Arbeitszeit,	Vergütung	
und	Bürokratie	 sind	hier	die	Schlag-
worte.	Dazu	werden	wir	weiter	kon-

sequent	die	Zusammenarbeit	mit	der	
Kassenärztlichen	 Vereinigung	 Sach-
sen,	 der	 Krankenhausgesellschaft	
und	 dem	 Sächsischen	 Sozialministe-
rium	 suchen.	 Der	 Einsatz	 von	 Ge-
meindeschwestern	 und	 die	 Delega-
tion	 ärztlicher	 Leistungen	 bilden	
dabei	keine	Lösung,	nur	eine	kurzfris-
tige	 Entlastung.	 Eine	 gedeihliche	
Zusammenarbeit	 und	 eine	 effektive	
Schnittstellenkoordination	 mit	 den	
Assistenzberufen	 können	 aber	 Eng-
pässe	minimieren.	Doch	es	muss	wie	
in	Leipzig	auch	in	Dresden	gelingen,	
einen	 Lehrstuhl	 für	 Allgemeinmedi-
zin	zu	installieren,	damit	die	Medizin-
studenten	 stärker	 an	 die	 hausärzt-
liche	Tätigkeit	herangeführt	werden.	

Die	Zukunft	der	haus-	und	fachärzt-
lichen	 Versorgung	 hat	 für	 den	 Vor-
stand	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer	 grundsätzliche	 Bedeutung.	
Im	 Vergleich	 mit	 anderen	 europä-
ischen	 Flächenstaaten	 wird	 es	 auch	
von	 der	 Ärzteschaft	 abhängen,	 in	
welches	 Fahrwasser	 man	 kommt.	
Hier	gilt	es,	eine	enge	Abstimmung	
mit	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	
Sachsen	 zu	 erreichen,	 um	 mit	 einer	
Stimme	 zu	 sprechen.	 Die	 Einigkeit	
der	(sächsischen)	Ärzteschaft	ist	auch	
ihre	 Stärke.	 Nur	 ein	 gemeinsames	
Ziel	kann	als	Strategiegrundlage	die-
nen.	

Prof.	Dr.	med.	habil.	Jan	Schulze
Präsident
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29. Tagung der Vor
sitzenden der Kreis
ärztekammern

Der	 Einladung	 des	 Präsidenten	 der	
Sächsischen	Landesärztekammer	zur	
Teilnahme	 an	 der	 Tagung	 am	 22.	
September	 2007	 waren	 die	 Vorsit-
zenden	der	Kreisärztekammern,	Mit-
glieder	 des	 Vorstandes,	 Mitarbeiter	
der	Sächsischen	Landesärztekammer	
und	Gäste	gefolgt.
Der	 Präsident	 der	 Sächsischen	 Lan-
desärztekammer,	Herr	Prof.	Dr.	med.	
habil.	 Jan	 Schulze,	 sprach	 zum	 Be-
ginn	der	Tagung	über:		

Aktuelle Probleme der Gesundheits 
und Berufspolitik
Er	ging	vor	allem	auf	die	ersten	Aus-
wirkungen	 der	 Gesundheitsreform	
ein,	 die	 zum	 1.	 April	 2007	 in	 Kraft	
getreten	ist.	Insbesondere	die	Rabatt-
verträge	führen	nach	seiner	Meinung	
zu	 erheblichen	 Risiken	 in	 der	 Medi-
kation	 der	 Patienten,	 weil	 sich	
Packungsgröße	 und	 Farbe	 laufend	
ändern.	Auch	die	Bonus-Malus-Rege-
lung	 wird	 durch	 die	 Rabattverträge	
konterkariert.	Die	tatsächlichen	Aus-
wirkungen	konnte	man	aber	erst	 in	
einigen	 Jahren	 feststellen,	 wenn	 es	
eine	 Versorgungsbegleitforschung	
gäbe.	 Am	 Beispiel	 der	 Diagnosis	

Related	 Groups	 (DRG)	 machte	 er	
deutlich,	dass	selbst	dort	die	Auswir-
kungen	 von	 2004	 bis	 heute	 nicht	
erforscht	 sind,	 obwohl	 von	 2100	
deutschen	Krankenhäusern	mehr	als	
90	 Prozent	 die	 16,8	 Millionen	 Be-
handlungsfälle	 nach	 Fallpauschalen	
abrechnen.	Deshalb	 ist	die	Verände-
rung	der	Versorgungsstrukturen,	die	
Qualität	 der	 Versorgung	 sowie	 Art	
und	 Umfang	 von	 Leistungsverlage-
rungen	 völlig	 unbekannt.	 Für	 die	
Erforschung	der	tatsächlichen	Folgen	
wurden	 keine	 Aufträge	 vergeben.	
Die	 Klinikfinanzierung	 in	 Deutsch-
land	 erfolgt	 im	 Blindflug	 und	 wird	
spätestens	 2009	 sichtbar,	 wenn	 es	
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durch	eine	Unterfinanzierung	zu	Kli-
nikschließungen	kommt.	Die	Bundes-
regierung	erklärt	nur,	dass	 es	 keine	

„belastbaren	Hinweise	auf	Verschlech-
terungen	 der	 Versorgungsqualität	
oder	eine	Zunahme	von	medizinisch	
nicht	indizierten	und	verfrühten	Ent-
lassungen	 gäbe“.	 Fazit:	 Niemand	
kann	auf	wissenschaftlich	fundierter	
Basis	heute	sagen,	wie	sich	das	Ent-
geltsystem	auswirkt.	

Sachverständigengutachten 
„Kooperation und Verantwortung“
Prof.	 Dr.	 Schulze	 wies	 darauf	 hin,	
dass	 dieses	 Gutachten	 differenziert	
Probleme	für	eine	zielorientierte	qua-
litative	 Gesundheitsversorgung	 be-
nennt	und	Vorschläge	zur	Prävention	
enthält.	 Aber	 die	 Forderung	 nach	
einer	 stärkeren	 wettbewerblichen	
Ausrichtung	des	Gesundheitswesens	
sieht	 er	 skeptisch,	 weil	 dieser	 Wett-
bewerb	 über	 Preise	 und	 nicht	 über	
Qualität	 stattfindet.	 Deshalb	 bedarf	
es	 Qualitätsberichte	 mit	 gültigen	
Standards	 und	 Qualitätsindikatoren	
sowie	 Patientensicherheitsindikato-
ren,	um	ökonomische	Fehlanreize	zu	
begrenzen.	 Und	 Ärzte	 müssten	 an	
der	 Entwicklung	 dieser	 Indikatoren	
beteiligt	 werden.	 Der	 Hinweis	 im	
Gutachten,	die	Verbesserung	in	man-
gelhaften	 Versorgungssituationen	
könne	 durch	 die	 Übertragung	 ärzt-
licher	 Aufgaben	 an	 nicht-ärztliche	
Gesundheitsberufe	 erreicht	 werden,	
hat	 zwei	 Seiten,	 so	 der	 Präsident.	
Grundsätzlich	 müssen	 der	 Patient	
und	 seine	 Behandlungsnotwendig-
keit	im	Mittelpunkt	stehen.	Die	Über-
tragung	delegierbarer	Leistungen	auf	
nichtärztliches	Personal	soll	in	Model-
len,	wie	dem	Gemeindeschwesterpro-
jekt,	noch	geprüft	werden.	Vollkom-
men	 unklar	 bleibt,	 wer	 die	 medizi-
nische	 Hauptverantwortung	 trägt.	
Abgelehnt	werden	muss	 zudem	die	
Entwicklung,	 dass	 Krankenpfleger	
und	 -schwestern	 ärztliche	 Tätigkei-
ten,	 zum	 Beispiel	 bei	 Operationen,	
übernehmen.	 Zur	 Klärung	 zentraler	
Fragen	ist	deshalb	eine	intensive	und	
unabhängige	 Begleit-	 und	 Versor-
gungsforschung	notwendig.

Privatisierung von Krankenhäusern
Welche	 Folgen	 hat	 der	 Privatisie-
rungstrend	 bei	 Krankenhäusern	 für	

Ärzte?	Dieser	Frage	widmet	sich	eine	
Veröffentlichung	 der	 Bundesärzte-
kammer.	 Daran	 hat	 die	 Sächsische	
Landesärztekammer,	 insbesondere	
der	 Präsident,	 maßgeblich	 mitge-
wirkt.	 Er	 wies	 deshalb	 darauf	 hin,	
dass	 eine	 überproportionale	 Privati-
sierung	 von	 Krankenhäusern	 mittel-	
und	langfristig	erhebliche	Auswirkun-
gen	auf	den	Entscheidungsspielraum	
der	 ärztlichen	 Führungskräfte,	 die	
Fort-	 und	 Weiterbildung,	 auf	 For-
schung	und	Lehre	sowie	auf	die	Qua-
lität	der	Patientenversorgung	haben	
wird.	Von	1990	bis	2006	sank	allein	
in	Sachsen	die	Zahl	der	Krankenhäu-
ser	 in	 öffentlicher	 Trägerschaft	 um	
65	Prozent.	

Tarifverträge/Oberärzte
In	Sachsen	besteht	immer	noch	eine	
ungleiche	 Vergütung	 von	 Ärzten	
durch	 den	 TV-L	 und	 TV-Ärzte.	 Aus	
diesem	Grund	hatte	 sich	die	Sächsi-
sche	Landesärztekammer	an	die	Tarif-
partner	 gewandt.	 Prof.	 Dr.	 Schulze	
berichtete	von	der	Haltung	des	Minis-

terpräsidenten	in	dieser	Frage.	Dieser	
sähe	die	Probleme,	könne	aber	auf-
grund	 der	 Haushaltslage	 und	 der	
Tarifeinigung	kurzfristig	nichts	ändern.
Die	 Herabstufung	 von	 Oberärzten	
beschäftigt	 mittlerweile	 die	 Arbeits-
gerichte	 in	 Sachsen,	 wo	 es	 schon	
Teilerfolge	 für	 die	 klagenden	 Ärzte	
gegeben	hat.

Überwachung von Arztpraxen
Ein	 neues	 Gesetz	 zur	 Telekommu-
nikationsüberwachung	 ermöglicht,	
wenn	 es	 denn	 vom	 Bundestag	 und	
Bundesrat	 verabschiedet	 wird,	 die	
verdeckte	Ermittlung	(Abhörmaßnah-
men)	 auch	 bei	 Ärzten.	 Ausgenom-
men	 sind	nur	Geistliche,	 Strafvertei-
diger,	 Bundes-	 und	 Landtagsabge-
ordnete.	 Der	 Präsident	 sieht	 darin	
eine	Untergrabung	oder	Aushöhlung	
des	 Zeugnisverweigerungsrechtes	
des	 Arztes.	 Die	 Sächsische	 Landes-
ärztekammer	 hatte	 deshalb	 Protest	
beim	 Bundesrat	 und	 dem	 Minister-
präsidenten	 sowie	 den	 sächsischen	
Bundestagsabgeordneten	eingelegt.
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Elektronische Gesundheitskarte/
Elektronischer Arztausweis
Ab	 Frühjahr	 2008	 soll	 flächende-
ckend	die	elektronische	Gesundheits-
karte	 eingeführt	 werden,	 denn	 die	
Politik	steht	unter	Erfolgsdruck.	Prof.	
Dr.	Schulze	berichtete,	dass	130	Ärz-
	te	in	Sachsen	am	Test	in	der	Region	
Löbau-Zittau	 beteiligt	 sind	 und	 der-
zeit	 10.443	 Gesundheitskarten	 aus-
gegeben	wurden.	Auf	den	100.000er	
Test	soll	nach	Aussagen	des	Bundes-
ministeriums	 für	 Gesundheit	 (BMG)	
nicht	 verzichtet	 werden,	 was	 die	
Sächsische	 Landesärztekammer	 be-
grüßt.	 Denn	 es	 sind	 noch	 viele	 Fra-
gen	 zu	 Speichermedien,	 Ablaufplä-
nen,	Datenschutz	und	Finanzierung	
ungeklärt.	Dass	die	Tests	notwendig	
sind,	 beweisen	 die	 aufgetretenen	
Fehler	 bei	 den	 produzierten	 Arzt-	
und	Apothekerausweisen.	Auch	die	
Praxissoftwarehersteller	haben	noch	
Schwierigkeiten	 bei	 der	 Anpassung.	
Dagegen	können	im	Projektbüro	seit	
Mitte	September	2007	Notfalldaten	
und	eRezepte	geschrieben	und	gele-
sen	 werden.	 Die	 aufgetretenen	 Pro-
bleme	 machen	 aus	 Sicht	 des	 Präsi-
denten	die	Notwendigkeit	von	Tests	
unter	Beteiligung	der	Ärzte	deutlich,	
denn	 nur	 dadurch	 könne	 man	 das	
Prozedere	beeinflussen,	Bedenken	gel-
	tend	machen	sowie	den	Nutzen	 für	
die	ärztliche	Tätigkeit	maximieren.

Die Kreisgebietsreform und ihre 
Auswirkungen auf die Kreisärzte
kammern
Dr.	Frank	Pfeil	
(Leiter	 der	 Stabstelle	 Verwaltungsre-
form	 im	 Sächsischen	 Staatsministe-
rium	des	Inneren)
Die	 Verwaltungsreform	 im	 Freistaat	
Sachsen	schafft	die	notwendigen	Vor-

aussetzungen,	 um	 auch	 unter	 sich	
verändernden	Rahmenbedingungen,	
wie	der	demografischen	Entwicklung	
und	 der	 geringer	 werdende	 Finanz-
ausstattung	 der	 öffentlichen	 Haus-
halte,	 eine	 zukunftsfähige	kostenef-
fiziente	Verwaltung	zu	schaffen.	Die	
kommunalen	 Entscheidungsträger	
und	 die	 Verwaltungen	 der	 zukünf-
tigen	 Landkreise	 können	 den	 Bür-
gern	und	der	Wirtschaft	damit	noch	
leistungsfähiger	gegenübertreten.	Im	
Rahmen	 der	 Funktionalreform	 wer-
den	 umfangreiche	 Aufgaben	 des	
Staates	auf	die	Landkreise	und	kreis-
freien	Städte	sowie	auf	den	Kommu-
nalen	Sozialverband	übertragen.	Die	
verbleibenden	staatlichen	Aufgaben	
werden	in	wenigen	Behörden	gebün-
delt.	 Infolge	 der	 vorgesehenen	 Auf-
gabenkommunalisierung	ist	eine	Re-
form	der	 kreiskommunalen	Gebiets-
strukturen	erforderlich.	Ziel	der	struk-
turellen	 Gebietsneugliederung	 ist	
deshalb,	die	Landkreise	als	moderne	
dienstleistende	und	bürgerorientierte	
Verwaltung	weiter	zu	entwickeln,	die	
eng	mit	den	Segmenten	Wirtschaft,	
Verkehr,	 Soziales,	 Ökologie,	 Arbeit	
und	Leben	verbunden	und	dadurch	
in	 der	 Lage	 sind,	 sich	 verstärkt	 als	
Impulsgeber	der	regionalen	Entwick-
lung	zu	profilieren.	In	Zukunft	soll	es	
im	Freistaat	Sachsen	nur	noch	zehn	
Landkreise	und	drei	kreisfreie	Städte	
geben.	Die	Funktional-	und	die	Kreis-
gebietsreform	werden	somit	Effekte	
in	vielen	Bereichen	des	öffentlichen	
Lebens	bringen,	so	zum	Beispiel	auch	
für	 die	 Arbeit	 der	 Landesärztekam-
mer	und	der	Kreisärztekammern	 im	
Freistaat	 Sachsen.	 Die	 Kreisgebiets-
reform	 hat	 die	 Reduzierung	 der	
Anzahl	der	Landkreise	von	22	auf	10	
zum	Ziel.	Die	Städte	Plauen,	Zwickau,	

Hoyerswerda	und	Görlitz	sollen	ihre	
Kreisfreiheit	verlieren.	In	Sachsen	sol-
len	nur	die	Metropole	Leipzig,	Dres-
den	und	Chemnitz	selbstständig	blei-
ben.	Das	Gesetz	soll	am	1.	Juni	2008	
in	Kraft	treten.

PD	Dr.	jur.	Dietmar	Boerner
(Hauptgeschäftsführer	der	
Sächsischen	Landesärztekammer)
Nach	 den	 Worten	 von	 Herrn	 Dr.	
Boerner	 liegt	es	 im	freien	Ermessen	
der	 Landesärztekammer,	 ob	 sie	 die	
bisherige	Struktur	der	Kreisärztekam-
mern	 beibehält	 oder	 entsprechend	
der	 Reform	 ändert.	 Die	 Hauptsat-
zung	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer	 sehe	 in	 ihrer	 heutigen	 Fas-
sung	vor,	dass	 für	 jeden	politischen	
Kreis	 und	 jede	 kreisfreie	 Stadt	 eine	
Kreisärztekammer	 gebildet	 werde.	
Sollte	diese	Regelung	bestehen	blei-
ben,	so	würde	die	Zahl	der	Kreisärz-
tekammern	 aufgrund	 der	 Kreisre-
form	 von	 derzeit	 neunundzwanzig	
auf	dreizehn	sinken.	
Ausführlich	ging	Dr.	Boerner	auf	die	
Vor-	und	Nachteile	der	zur	Wahl	ste-
henden	Optionen	ein:	„Eine	Neuglie-
derung	der	Kreisärztekammern	hätte	
den	 Vorteil,	 dass	 in	 den	 einzelnen	
Kreisen	 mehr	 Mitglieder	 zur	 Verfü-
gung	 stünden,	 die	 Vorstandsämter	
übernehmen	 könn	ten.	 Eine	 größere	
Kreisärztekammer	 könnte	 die	 ärzt-
lichen	 Interessen	 wirksamer	 gegen-
über	der	Kommunalpolitik	vertreten.	
Außerdem	würde	es	sich	eher	lohnen,	
regionale	 Fort-	 und	 Weiterbildungs-
veranstaltungen	anzubieten.“	Für	die	
Beibehaltung	 der	 bisherigen	 Gliede-
rung	sprächen	dagegen	die	größere	

„Basisnähe“	 der	 Vorstände	 und	 kür-
zere	 Wege	 zu	 den	 Veranstaltungen	
der	Kreisebene.	Welcher	Alternative	
auch	 immer	 man	 den	 Vorzug	 gebe,	
in	 jedem	 Fall	 sei	 eine	 Entscheidung	
der	Kammerversammlung	erforderlich.	

Bedeutung und Erstellung ärztlicher 
Befundberichte für Behörden 
Herr	Klaus	Bemmann-Ender
(Sächsisches	 Landesamt	 für	 Familie	
und	 Soziales,	 Chemnitz,	 Leiter	 des	
Landesversorgungsamtes)
Ihre	Patienten	sind	nach	§	2	Abs.	1	
SGB	 IX	 behindert,	 wenn	 die	 körper-
liche	 Funktion,	 geistige	 Fähigkeit	
oder	seelische	Gesundheit	mit	hoher	
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Wahrscheinlichkeit	 länger	 als	 sechs	
Monate	von	dem	für	das	Lebensalter	
typischen	 Zustand	 abweicht.	 Die	
erforderliche	 Feststellung	 über	 das	
Vorliegen	einer	Behinderung	und	des	
Grades	der	Behinderung	 treffen	die	
Versorgungsämter	in	den	Ämtern	für	
Familie	und	Soziales.	
Bei	der	Durchführung	des	Schwerbe-
hindertenrechts	 sind	 diese	 regelmä-
ßig	 auf	 die	 Mithilfe	 der	 behandeln-
den	Ärzte	angewiesen.	Im	Verfahren	
werden	 sie	 als	 sachverständige	 Zeu-
gen	um	Erstellung	von	Befundberich-
ten	gebeten.	Diese	sollen	neben	der	
Diagnose	eine	kurze	Gesamteinschät-
zung	 des	 Zustandes	 des	 Patienten	
(AZ,	EZ,	Mobilität),	einen	fachgebiets-	
und	leidensbezogenen	klinischen	Be-
fund,	vorhandene	paraklinische	und	
apparative	Untersuchungsergebnisse	
und	Angaben	zu	den	geklagten	Be-
schwerden	und	der	durchgeführten	
Therapie	enthalten.	Die	Anforderung	
ebenso	wie	die	Höhe	der	Entschädi-
gung	 der	 angeforderten	 Befundbe-
richte	resultiert	aus	gesetzlichen	Vor-
schriften.	Dabei	liegt	es	im	besonde-
ren	Interesse	ihrer	Patienten,	gerade	
auch	 in	 der	 aktuell	 schwierigen	
Arbeitssituation	 in	 den	 Ämtern	 für	
Familie	 und	 Soziales,	 die	 angefor-
derten	Befunde	möglichst	zeitnah	zu	
übersenden.

Dr.	jur.	Alexander	Gruner	
(Kommissarischer	Leiter	der	
Rechtsabteilung	der	Sächsischen	
Landesärztekammer)
Herr	 Dr.	 Gruner	 berichtete	 im	
Anschluss	über	die	berufsrechtlichen	
Vorgaben	 in	dieser	 Thematik.	Ärzte	
haben	 gemäß	 §	 17	 Abs.	 1	 Nr.	 3	
Sächsisches	Heilberufekammergesetz	
in	 Verbindung	 mit	 §	 25	 Berufsord-
nung	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer	 Gutachten	 und	 Zeugnisse,	
zu	 deren	 Ausstellung	 der	 Arzt	 ver-
pflichtet	(Gesetzespflicht)	ist	oder	die	
auszustellen	 er	 übernommen	 hat	
(Auftragsgutachten),	innerhalb	einer	
angemessenen	Frist	abzugeben.	Bei	
der	Ausstellung	ärztlicher	Gutachten	
und	Zeugnisse	hat	der	Arzt	mit	der	
notwendigen	 Sorgfalt	 zu	 verfahren	
und	nach	bestem	Wissen	seine	ärzt-
liche	 Überzeugung	 auszusprechen.	
Eine	 gesetzliche	 Verpflichtung	 zur	
Befundberichterstattung	 findet	 sich	
beispielsweise	in	den	§	21	und	§	100	
SGB	 X	 oder	 des	 Gesetzes	 über	 das	
Verwaltungsverfahren	 der	 Kriegsop-
ferversorgung.	 Aufgabe	 der	 Säch-
sischen	 Landesärztekammer	 ist	 es,	
die	 Erfüllung	 der	 berufsrechtlichen	
und	 berufsethischen	 Pflichten	 ihrer	
Mitglieder,	 der	 Ärzte,	 zu	 überwa-
chen.	 Deshalb	 unterstützt	 die	 Säch-
sische	Landesärztekammer	die	anfor-

dernden	Behörden,	wenn	Ärzte	die	
erforderlichen	Berichte	nicht	in	ange-
messener	Zeit	erstellen.

Stand und aktuelle Probleme der 
Tätigkeit der Gutachterstelle für 
Arzthaftungsfragen 
Dr.	med.	Rainer	Kluge	
(Vorsitzender	der	Gutachterstelle	für	
Arzthaftungsfragen	der	Sächsischen	
Landesärztekammer)
Nach	einem	deutlichen	Rückgang	der	
Antragszahlen	 in	 den	 Jahren	 2005	
und	 2006	 wird	 es	 nach	 gegenwär-
tigem	 Stand	 im	 Jahre	 2007	 wieder	
zu	 einem	 deutlichen	 Anstieg	 der	
Antragszahlen	kommen.
Die	 Gutachterstelle	 sieht	 die	 Ursa-
chen	 dafür	 darin,	 dass	 zunehmend	
die	 Erkenntnis	 Platz	 greift,	 dass	 der	
Beschwerdeweg	 über	 die	 Behand-
lungsfehlermanagementzentren	 der	
Krankenkassen	nur	in	seltenen	Fällen	
für	den	Antragsteller	zum	gewünsch-
ten	 Ziel	 führt.	 Die	 Antragsteller,	
gegenwärtig	in	etwa	70	Prozent	der	
Fälle	 anwaltlich	 vertreten,	 erwarten	
in	 der	 Regel	 keine	 ergebnisoffene	
Begutachtung	 sondern	 die	 Bestäti-
gung	erhobener	Ansprüche.
Bei	 dieser	 Ausgangssituation	 ist	 es	
nicht	 verwunderlich,	 dass	 die	 Gut-
achterstelle	sich	zunehmend	häufiger	
mit	Widersprüchen	gegen	die	abge-
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gebene	 Beurteilung	 auseinanderset-
zen	muss.	Ein	organisiertes	Verfahren	
der	Bearbeitung	von	Widersprüchen	
gibt	 es	 bisher	 nicht.	 In	 Anbetracht	
der	 Intention	 der	 Tätigkeit	 (sachver-
ständige	Beurteilung	eines	strittigen	
Sachverhaltes)	 erfolgt	 in	 der	 Regel	
nur	der	Hinweis	auf	den	Rechtsweg.
Die	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 jewei-
ligen	Antragsgegnern	(Krankenhaus-
träger	 oder	 niedergelassene	 Ärzte)	
ist	 überwiegend	 problemlos.	 Gele-
gentlich	 kommt	 es	 zu	 Verfahrens-
verzögerungen	 durch	 Säumigkeiten	
bei	 der	 Übersendung	 angeforderter	
Unterlagen	oder	Übersendung	unvoll-
ständiger	Unterlagen.	Die	Haftpflicht-
versicherer	 wünschen	 eine	 schnelle	
kompetente	und	kostengünstige	Ver-
fahrensgestaltung.	Versicherer	versu-
chen	häufig,	eine	Kostenminimierung	
durch	Einschaltung	weiterer	Behand-
lungseinrichtungen	zu	erreichen.
Bei	einfachen	Sachverhalten	wird	in	
Anbetracht	 der	 steigenden	 Verfah-
renskosten	 (erhebliche	 Steigerung	
der	 Honorarkosten	 bei	 veränderter	
gesetzlicher	 Grundlage)	 häufig	 als	
kostengünstigere	 Variante	 ein	 Ver-
gleich	 mit	 dem	 Antragsteller	 auf	
niedrigem	Niveau	angestrebt.
Basis	der	Arbeit	der	Gutachterstelle	
ist	 ein	 leistungsfähiger	 und	 ausrei-
chender	Gutachterstamm.	 Insbeson-
dere	 in	 den	 „schneidenden	 Diszipli-
nen“	(Unfallchirurgie-Orthopädie,	Chi-
	rurgie,	 Gynäkologie)	 ist	 die	 Gewin-
nung	 neuer	 Gutachter	 schwierig.	
Zunehmend	erfolgt	die	Erweiterung	
des	Gutachterstammes	über	die	säch-
sischen	Landesgrenzen	hinaus.
Für	 das	 Jahr	 2006	 konnte	 erstmals	
eine	bundesweite	Statistik	der	Ergeb-
nisse	 der	 Gutachterkommissionen/
Schlichtungsstellen	 aller	 Ärztekam-
mern	präsentiert	werden.	Das	Echo	
der	 Medien	 auf	 diese	 Statistik	 war	
überaus	 positiv	 in	 der	 Bewertung	
dieser	 Arbeit.	 Der	 zahlenmäßige	
Anteil	 unseres	 Materials	 an	 dieser	
Statistik	 ist	naturgemäß	gering.	Am	
Zustandekommen	 dieses	 Projektes	
hat	 unsere	 Gutachterstelle	 jedoch	
einen	 erheblichen	 Anteil.	 Wir	 wer-
den	in	dieses	Projekt	weiter	investie-
ren	 und	 zu	 einer	 weiteren	 Differen-
zierung	dieser	Statistik	beitragen.
Die	 Kammer	 wird	 im	 kommenden	
Jahr	 entscheiden	 müssen,	 wie	 künf-

tig	 mit	 Widersprüchen	 gegen	 abge-
gebene	Beurteilungen	umgegangen	
wird.	 Die	 Gutachterstelle	 wird	 dem	
Vorstand	 der	 Kammer	 hierzu	 zum	
Jahresende	ein	Konzept	vorlegen.	

Fortbildungsprogramm
für das Jahr 2008
(Prof.	Dr.	med.	habil.	Otto	Bach	
Vorstandsmitglied,	Vorsitzender	der	
Sächsischen	Akademie	für	ärztliche	
Fort-	und	Weiterbildung)
Dr.	med.	Katrin	Bräutigam
(Ärztliche	Geschäftsführerin	der	
Sächsischen	Landesärztekammer)
Es	wurden	die	Fortbildungsangebote	
der	Sächsischen	Landesärztekammer	
für	2008	vorgestellt	und	dabei	abge-
hoben	 auf	 die	 interdisziplinär	 orien-
tierten	Veranstaltungen,	die	von	der	
Bundesärztekammer	entwickelten	so-
genannten	 curriculären	 Fortbildun-
gen	 (zum	Beispiel	 reisemedizinische	
Beratung)	 und	 Fort-	 und	 Weiterbil-
dungsangebote,	die	zu	Zusatzbezeich-
nungen	 führen	 (zum	 Beispiel	 Quali-
tätsmanagement	in	der	Medizin).
Seit	dem	1.	Januar	2007	wurden	ca.	
460	Fortbildungszertifikate	 für	Kam-
mermitglieder	 der	 Sächsischen	 Lan-
desärztekammer	 erteilt.	 Von	 Januar	
2007	bis	Mitte	September	2007	sind	
in	 der	 Sächsischen	 Landesärztekam-
mer	 ca.	 12.000	 Anträge	 auf	 Aner-
kennung	einer	Fortbildungsveranstal-
tung	eingegangen.	Damit	ist	bereits	
die	 Anzahl	 vom	 gesamten	 Vorjahr	
erreicht.	Die	Möglichkeit	der	 verein-
fachten	Online-Anmeldung	und	Ab-
wicklung	 wird	 zunehmend	 genutzt	
(derzeit	 ca.	 20	 Prozent),	 jedoch	 fin-
det	 derzeit	 die	 Teilnehmerregistrie-
rung	über	den	„Elektronischen	Infor-
mationsverteiler“	 bei	 Veranstaltern	
wenig	Interesse	(nur	10	Prozent	aller	
Veranstaltungen).	 48	 Prozent	 der	
Fortbildungen	 wurden	 als	 Vortrags-
veranstaltungen	 eingestuft,	 47	 Pro-
zent	 sind	als	Kurs-	oder	Seminarver-
anstaltungen	kategorisiert.
Im	 Lichte	 neuerlicher	 mediater	 Aus-
führungen	 zum	 Verhältnis	 Ärzte-
schaft	 und	 Pharmaindustrie	 wurde	
nochmals	 auf	 die	 Problematik	 des	
Sponsorings	 von	 Fortbildungsveran-
staltungen	hingewiesen.

Prof.	Dr.	med.	habil.	Winfried	Klug
Knut	Köhler	M.A.

Referent	für	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
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